»Begleitetes Fahren ab 17“ FeV § 21
Anlage 2

Angaben der Begleitperson

Anlage Erteilungsantrag , Begleitetes Fahren ab 17 Jahre®

Antragsteller :
Name, Vorname:

geb. am: in

Begleitperson:

Name, Vorname

geboren am: in

Anschrift (StraRe / PLZ / Wohnort):

Festnetz- und Mobilfunk Nr.:

Meine Email-Adresse:

Fuhrerschein der Klasse - - ausgestellt am durch

Ich erklare mein Einverstandnis

e zu meiner Benennung als Begleitperson fur den oben angegebenen Antragsteller zur
Teilnahme am Modell ,Begleitetes Fahren ab 17 Jahre" in Niedersachsen

e zur Einholung einer Auskunft aus dem Fahreignungsregister

e zur Ubermittlung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Evaluation des
.Begleiteten Fahrens ab 17 Jahre" entsprechend § 48b FeV

Anforderungen an die begleitende Person nach § 48a Abs. 4 bis 6 FeV:

(4) Die begleitende Person soll dem Fahrerlaubnisinhaber

1. vor Antritt einer Fahrt und

2. waéhrend des Fihrens des Fahrzeuges, soweit die Umstande der jeweiligen Fahrsituation es zulassen,
ausschlief3lich als Ansprechpartner zur Verfligung stehen, um ihm Sicherheit beim Fiihren des Kraftfahrzeuges zu
vermitteln. Zur Erfullung ihrer Aufgabe soll die begleitende Person Rat erteilen oder kurze Hinweise geben.

(5) Die begleitende Person

1. muss das 30. Lebensjahr vollendet haben,

2. muss mindestens seit funf Jahren im Besitz einer glltigen Fahrerlaubnis der Klasse B sein, die wahrend des
Begleitens mitzufiihren und zur Uberwachung des StraRenverkehrs berechtigten Personen auf Verlangen
auszuhandigen ist,

3. darf zum Zeitpunkt der Antragstellung im Fahreignungsregister mit nicht mehr als 1 Punkt belastet sein.

Die Fahrerlaubnisbehérde hat bei Antragstellung zu prufen, ob diese Voraussetzungen vorliegen; sie
hat die Auskunft nach Nummer 3 aus dem Fahreignungsregister einzuholen.

(6) Die begleitende Person darf den Inhaber einer Prifungsbescheinigung nach Absatz 3 nicht begleiten, wenn sie

1. 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkohol-
menge im Kdrper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration flhrt,

2. unter der Wirkung eines in der Anlage zu § 24a des Stral3enverkehrsgesetzes genannten berauschenden
Mittels steht.

Eine Wirkung im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 liegt vor, wenn eine in der Anlage zu § 24a des StralRenverkehrsgesetzes

genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird. Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsge-

maflen Einnahme eines fir einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrihrt.

Die Anforderungen des § 48a Abs. 4 bis 6 FeV habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum, Unterschrift der Begleitperson

Léschen Zwischenspeichern Formular drucken




	Antragsteller: Name, Vorname: 
	Ort, Datum: 
	Geburtsdatum: 
	Geburtsort: 
	Begleitperson: Name, Vorname: 
	Geburtsdatum Begleitperson: 
	Geburtsort Begleitperson: 
	Telefonnummern: 
	Email-Adresse: 
	FE-Klasse: 
	Ausstelldatum: 
	Ausstellende Behörde: 
	Anschrift Begleitperson: 
	Delete: 
	Zwischenspeichern: 
	Drucken: 
	Form: 
	FormPublish#2: 
	LocalSaveURL#4: https://formular-gateway.de/BSSave/Buffer?action=save#FDF
	OfficeShortcut#1: BS
	TargetURL#2: https://netgateway.braunschweig.de/NetGateway/Process#FDF
	FormURL#3: https://formular-server.de/BS_FS/getform/Fahren_ab_17_Anlage_BS_PDF/000-005/Angaben_BegleitpersonenBF17.pdf

	FormProcess#3: 
	Message#3: 
	Signature#4: 
	Certificate#5: 
	CertificateType#6: 
	Content#7: 
	FormatString#8: 

	FormGenerate#1: 
	FormType#1: Fahren_ab_17_Anlage
	DocType#2: PDF
	SchemaURL#3: 
	Language#5: DE
	Country#6: 
	Version#4: 1.0




